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Vergabeverfahren

Vergabe von 
Planungsdienstleistungen: 
Qualität versus Preis 
„Nachhaltige Architektur“ wird heute 
überwiegend mit den Adjektiven „öko-
logisch“, „umweltschonend“, „natürlich“, 
„recycelbar“, „klima- und CO2-neutral“ 
und „energieeffizient“ beschrieben. 
Historisch waren die Werte der Baukunst 
anders gewichtet: Städte, Bauwerke, tech-
nische Infrastruktur mussten gut nutz-
bar, dauerhaft und harmonisch sein. Sie 
müssen dem „Bedürfnis und Vorteil des 
Lebens“1 dienen, sagt Alberti. Er betont, 
Vitruv folgend,
•	 das genaue Planen vor der Bauaus-

führung: „[...] ist es Aufgabe und Be-
stimmung der Risse [des Planens], den 
Gebäuden und den Teilen den geeig-
neten Platz, das richtige Maß und die 
angemessene Ordnung vorzuschreiben, 
so daß schon die ganze Form und Figur 
des Gebäudes in den Rissen festgelegt 
ist“2,

•	 die Bauteile: „Sie sollen jedes einzel-
ne ihrem bestimmten Zwecke genau 
angepasst und besonders gesund sein; 
in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Un-
vergänglichkeit vollkommen und solid, 
[…] ewig; in Bezug auf Schönheit und 
Anmut […] wohlgefällig“3,

•	 „den Einfluß des Klimas“ – von „Luft“, 
„Wind“ und „Wasser“4 – auf das Planen.

Im gegenwärtigen Diskurs werden die 
architektonischen Ziele, die auf Vitruvs  
Trias aufbauen und die Alberti mit 
„Zweckmäßigkeit“, „Dauerhaftigkeit“ und 
„Anmut“5 beschrieben hat, vernachläs-
sigt. Behauptet wird, dass die Welt kom-
plexer geworden sei. Ich folge dieser These 
nicht. Wie kompliziert war das Anlegen 
von Städten, das Bauen weitgespannter 
Gewölbe, Kuppeln und Brücken im 15. 
Jahrhundert? Wie risikoreich das Schlagen 
der Pfähle für die Fundamente der Palazzi 
Venedigs oder für die Kirchen San Giorgio 
Maggiore und Il Redentore? Erst nach Jah-
ren intensiven Nachdenkens über die – im 
freien Wettbewerb – vorgeschlagenen Bau-
methoden für das Überwölben des Doms 
von Florenz entschieden sich die Juroren 
der Arte della Lana, beraten von den bes-
ten Künstlern der Zeit, für den Vorschlag 
von Brunelleschi. Nicht anders gingen die 
Verantwortlichen bei Bauprojekten in den 
Jahrhunderten danach vor. Erst nach der 
Auswahl des im freien Wettbewerb ermit-
telten besten Entwurfs durch eine Fach-
jury trafen sie die Bauentscheidung für die 
Bebauung der Ringstraße, den Kristall-
palast in London, die Stadthalle in Wien, 
die Passerelle Simone-de-Beauvoir oder 
die Elbphilharmonie in Hamburg. Dass 
die Elbphilharmonie monetär gescheitert 
ist (die Kosten stiegen um ein Mehrfaches 
des Kostenrahmens auf über 860 Millio-
nen Euro), lag nicht an den Architekten 
Herzog & de Meuron, sondern an der Be-
auftragung des Generalunternehmers vor 
der exakten Festlegung der geschuldeten 
Leistung: Entwurf, Ausführungs- und De-
tailplanung waren bei der Angebotslegung 
und der Vergabe der Bauleistungen nicht 
vollständig vorhanden, die Leistungsvor-
gaben nicht abschließend festgelegt. Als 
Ursache der Bauzeit- und Kostenüber-
schreitung benannte Architekt de Meuron 
im „Spiegel“ die „Juristerei“; überschrie-
ben hat der „Spiegel“ die Chronologie des 
Scheiterns mit „Versaute Verhältnisse“.6 
Der Bauherr glaubte den lobbyierten 
Beteuerungen, dass die Einbindung des 

Generalunternehmers in die Planung dem 
Auftraggeber Termin- und Kostensicher-
heit geben würde. Nach Vertragsabschluss 
erwiesen sich die Behauptungen als Tor 
für das erfolgreiche Claim-Management 
des Generalunternehmers. Dass die archi-
tektonische Qualität des fertigen Bau-
werks überzeugt, ist der guten Arbeit der 
Architekten und dem Portemonnaie der 
Stadt Hamburg zu verdanken. Aus diesen 
Erfahrungen drängen sich im gegenwär-
tigen Diskurs zur Vergabe von Dienst-, 
Liefer- und Bauleistungen für den nach-
haltigen Um- und Weiterbau der Städte, 
Bauwerke, Plätze und Grünräume Fragen 
auf: Welche Bedeutung haben Einzel-, 
Totalunternehmer- und Generalunterneh-
mer-plus-Vergaben für die Baukultur? Ist 
der Preiswettbewerb eine Ursache der Kri-
se der Baukunst? Ist der Preiswettbewerb 
mitverantwortlich für die Klimakrise?

Den Rahmen für die Vergabe von 
Planungsdienstleistungen bildet die 
europäische Vergaberichtlinie7, die u. a. 
die Dienstleistungsfreiheit zu einem ihrer 
Grundsätze erklärt und festgestellt hat, 
dass die Eignung, geistige Dienstleistun-
gen erbringen zu dürfen, „durch Studien-
nachweise und Bescheinigungen über die 
berufliche Befähigung des Dienstleisters“8  
zu belegen ist. Auf der Grundlage der seit 
Jahrhunderten gepflegten guten Praxis 
des genauen Planens vor dem Bauen 
empfehle ich öffentlichen und privaten 
Auftraggebern drei Arten der Vergabe 
von Planungsdienstleistungen:

1. Architekturwettbewerbe 
mit anschließendem 
Verhandlungsverfahren 

Die Projekte, die von den Planerteams im 
Rahmen eines offenen Architekturwett-
bewerbs eingebracht werden, bürgen für 
Ideenvielfalt und sind das Fundament der 
Baukultur. Vor dem Hintergrund vieler 
positiver Architekturbeispiele empfehle 
ich offene Architekturwettbewerbe – das 
Ausloten architektonischer Visionen – für
•	 das Ändern oder die Neufestlegung der 

Flächennutzungs- und Bebauungsbe-
stimmungen,

•	 den Neu-, Zu- und Umbau und die  
Umnutzung von Bauwerken, Orts-  
und Stadtteilen, Plätzen, Frei- und 
Grünanlagen,

•	 öffentlich bedeutsame Architektur- 
vorhaben.

Die Bedenken öffentlicher und privater 
Auftraggeber, Architekturwettbewerbe 
seien aufgrund der nicht bekannten An-
zahl der Wettbewerbsprojekte aufwendig, 
der Wettbewerbsgewinner könnte nicht 
geeignet sein und es würden zusätzliche 
Kosten entstehen, sind unbegründet – 
insbesondere bei zweiphasigen Wettbe-
werben: In der ersten Wettbewerbsstufe 
stellen die Wettbewerbsteilnehmer ihre 
architektonischen Visionen in Skizzen 
(Städtebau, Baumassen, Flächennutzung, 
Erschließung, architektonische Haltung) 
z. B. auf einem A1-Blatt dar.9 Die Wett-
bewerbsvorprüfung beschränkt sich auf 
Formalia (Anonymität, Vollständigkeit); 
eine inhaltliche Vorprüfung ist nicht not-
wendig. Die Wettbewerbsjury beurteilt 
die Potenziale der eingereichten Projekte 
und wählt die (z. B. neun) Teilnehmer für 
die zweite Wettbewerbsstufe aus. Dadurch 
werden Aufwand und Kosten für die Vor-

prüfung und Jurierung der Wettbewerbs-
projekte stark reduziert. Im anschließen-
den Verhandlungsverfahren mit dem 
Wettbewerbsgewinner wird die Eignung 
(Befugnis, technische und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit etc.) geprüft. Ist der 
Erstgereihte nicht geeignet, verhandelt der 
Auftraggeber mit dem Zweitgereihten.

2. Verhandlungsverfahren 
mit Wettbewerb 

Neben der Vergabe der Planungsdienst-
leistungen nach einem Architekturwett-
bewerb eignet sich das Verhandlungsver-
fahren mit Wettbewerb für den Umbau, 
die Sanierung und Revitalisierung von 
Bauteilen (Gebäudehüllen, Fassaden, 
Stiegenhäuser, technische Infrastruktur) 
und für die Sanierung denkmalgeschütz-
ter Bauwerke. Die Durchführung erfolgt 
dreistufig:
•	 Bewerbung als Team (gute Auswahl-

kriterien sind Teamkompetenz und 
visionäre Projekte)

•	 Auswahl von fünf Teams für kleine 
Bauvorhaben (Baukosten bis 5 Millio-
nen Euro), sieben bis neun für mittlere 
(Baukosten bis 15 Millionen Euro), über 
zehn für große Bauvorhaben (Bau-
kosten ab 15 Millionen Euro) durch 
ein Fachgremium (Bewertungskom-
mission), das zu mindestens 50 % aus 
Architekten und Ingenieuren besteht

•	 Einstufiger Architekturwettbewerb  
laut Wettbewerbsstandard Archi-
tektur10 zur Sicherung der Qualität 
(Städtebau, Architektur, Funktionali-
tät, Werthaltigkeit/Nachhaltigkeit, 
Wirtschaftlichkeit)

Empfohlen wird eine Gewichtung von 
mindestens 70 % Qualität und höchstens 
30 % Preis (Honorarsumme), die Aufhe-
bung der Anonymität der Wettbewerbs-
teilnehmer nach der Juryentscheidung 
und der Reihung der Wettbewerbsprojekte 
sowie die Öffnung der Honorarangebote 
nach der Wettbewerbsentscheidung.

3. Offene Verfahren

Diese eignen sich für die Vergabe exakt de-
finierter Planungs- und Beratungsdienst-
leistungen, nämlich für
•	 Bestandserhebungen und die Auf- 

bereitung der Planungsgrundlagen,
•	 die Sanierung der technischen Infra-

struktur von Bauwerken ohne nennens-
werte Eingriffe in die Bausubstanz,

•	 Befunde und Gutachten: Bauphysik, 
Brandschutz, Vermessungsarbeiten, 
Ingenieurbefund, Stör- und Schadstoff-
erkundung und dergleichen.

Grundlage der Angebotslegung ist die 
konstruktive Beschreibung der Dienst-
leistungen. Stand der Technik der konst-
ruktiven Leistungsbeschreibung sind die 
„Leistungsmodelle“ (LM) aus dem Jahr 
202311.

Die Angebote sind vertieft daraufhin zu 
prüfen, ob die Preise (Honorare) betriebs-
wirtschaftlich nachvollziehbar sind. Bei 
Angeboten mit nicht plausiblen Einheits-, 
Pauschal- oder Gesamtpreisen sind diese 
zu klären, wenn dies nicht möglich ist, 
sind die Angebote auszuscheiden.
Zur Sicherung der Qualität der Ausschrei-
bung und der Angebotsprüfung und 
-aufklärung empfehle ich Auftraggebern 
die Beiziehung von Architekten und In-

genieuren als Mitglieder der Bewertungs-
kommission.

An zahlreichen Beispielen ist doku-
mentiert, dass sich genaues Nachdenken 
über die Bauaufgabe, Offenheit beim Er-
forschen der Vielfalt, iteratives Entwerfen 
und Konstruieren sowie handwerklich 
exaktes Bauen lohnen – für Bauherren, 
die gut nutzbare, dauerhafte und wert-
beständige Bauwerke bekommen, und 
für die Gesellschaft, die sich an schönen 
Bauwerken und nachhaltigen Städten 
erfreuen kann. Genaues Entwerfen und 
Planen vor dem Bauen schützt Bauherren 
vor kurzfristigen Nachteilen wie unerwar-
tet hohen Baukosten, Bauverzug und 
Streit, vor Bauschäden und frühzeitigem 
Wertverlust des Bauwerks oder des Stadt-
viertels. Der Einwand so mancher Auf-
traggeber, dass Architekturwettbewerbe 
und genaues Planen viel kosten, stimmt 
nicht. Viel höhere Herstellungskosten ent-
stehen durch Fehlentscheidungen bei der 
Vergabe der Planungsdienstleistungen, 
durch falsche Entscheidungen, die nur auf 
einem Vorentwurf basieren, und durch un-
vollständige Planung vor der Vergabe der 
Bauleistungen. Das genaue Erforschen der 
Lösungsansätze über einen Architektur-
wettbewerb, das detaillierte Durchplanen 
aller Gewerke und der Gewerkeschnitt-
stellen, konstruktive Leistungsbeschrei-
bungen als Angebots- und Ausführungs-
grundlagen sind die besten Zutaten 
für das Gelingen von Bauvorhaben. Die 
genaue Projektvorbereitung und exakte 
Pläne und Berechnungen, die die Bauleis-
tungen konstruktiv (Qualität, Vordersätze, 
Termine, Ausführungs- und Gewährleis-
tungsschnittstellen) festlegen, sind die 
Voraussetzung für den Projekterfolg – die 
Einhaltung der Termine und Kosten, hohe 
bautechnische und baukünstlerische Qua-
lität, die Langzeitnutzung und Wertstei-
gerung des Bauwerks und des Ortes. Die 
Grundlagen dazu legen die Auftraggeber. 
Sie tragen die Verantwortung für
•	 die umfassende Bestandsanalyse und 

Grundlagenaufbereitung,
•	 die Projektorganisation mit der  

„Baukultur als Ziel“,
•	 den Anstoß der Ideenvielfalt: Architek-

turwettbewerb, Diskurs und Kritik,
•	 faire Planungsverträge: Leistungsbild 

„Generalplanung“, Bestbietervergabe 
an den Wettbewerbsgewinner zu be-
triebswirtschaftlich angemessenen 
Honoraren, Werknutzungsrechte,

•	 faire Bauverträge: die Bestbieterver-
gabe an Einzel- und Teil-General-
unternehmer zu betriebswirtschaftlich 
erklärbaren Baupreisen,

•	 die ausreichende Entwurfs-, Planungs- 
und Bauzeit,

•	 die Kontrolle der Qualität der Bau-
werkserrichtung durch von den Bau-
firmen unabhängige Architekten und 
Ingenieure.

Der Qualitätswettbewerb ist das Funda-
ment der Baukultur, er hilft, Städte, Orte, 
Plätze, Bauwerke, Sportstätten, Grün- und 
Freiräume, technische Anlagen und Ein-
richtungen vor dem frühzeitigen Verfall 
zu bewahren und die Lebenszykluskosten 
und CO2-Emissionen zu minimieren. 
Der Preiswettbewerb führt zur Vernach-
lässigung der baukünstlerischen Ideale 
„Zweckmäßigkeit“, „Dauerhaftigkeit“ 

—
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und „Anmut“ – und wenn die Architek-
tur im Formalen erstarrt und das Bauen 
zur Stümperei entartet, gewährleistet 
er auch nicht die ebenfalls von Alberti 
eingemahnte „Sparsamkeit“12, bezogen 
auf den Lebenszyklus des Bauwerks. Mit 
der Eingrenzung des freien Wettbewerbs 
oder durch die Bevorzugung der neuen 
Zünfte (Generalunternehmer plus, Total-
unternehmer) vertun Auftraggeber ihre 
Chancen, das beste Projekt kennenzu-
lernen. Sie verzichten auf die Angebote 
der künstlerisch und handwerklich guten 
kleinen und mittleren Unternehmen. Dass 
die Einschränkung des Kreativmarkts 
mitschuldig an der Krise der Baukultur ist, 
ist unbestritten, nicht ausgeschlossen ist, 
dass sie auch eine der Ursachen der Klima-
krise ist.

Architekten und Ingenieure konstru-
ieren mit theoretischer Vernunft, ge-
leitet durch ihr baukünstlerisches und 
technisches Wissen, Antworten auf die 
Bauaufgabe. Jede ihrer Skizzen ist eine 
individuelle Deutung derselben. Wie in 
jeder angewandten Wissenschaft sind 
die Vorschläge subjektiv, interpretierbar, 
mehr oder weniger passende (richtige) 
Äußerungen über ein zukünftiges Bau-
werk. Die zu Papier gebrachten und in 
Baumassenmodellen verpackten Ideen 
und Visionen von Architekten und Inge-
nieuren genau zu betrachten, wahrzu-
nehmen und zu werten, ist Voraussetzung 
dafür, dass das (Bau-)Werk gelingen kann. 
Hierbei nur auf eine Rückäußerung – einen 
Vorentwurf – zu setzen, ist grob fahrlässig. 
Aus vielen Lösungsansätzen auszuwählen 
und diese zu bewerten, die Qualität des 
Entwerfens, Schlussfolgerns, Wertens, 
Entscheidens – also des Planens – und 
Bauens über den Gestehungspreis eines 
Bauwerks zu heben, sind die moralischen 
Gebote der Bauherren. Jede Unschärfe, ob 
beim Entwerfen, Planen oder Bauen, treibt 
den Preis in die Höhe. Nur eine hohe Ent-
wurfs-, Planungs- und Bauqualität bewirkt 
einen niedrigen Lebenszykluspreis. Jede 
Ungenauigkeit beim Planen oder Bauen ist 
wirtschaftlich, ökologisch und kulturell 
nicht annehmbar, sie ist respektlos gegen-
über den Interessen der Menschen. 
—
Heinz Priebernig
—
—
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Verhandlungsverfahren statt Wettbewerb

Qualität

Architekturwettbewerbe sind qua-
litätsorientierte Verfahren zur best-
möglichen Gestaltung unserer ge-
bauten Umwelt. Was wir gemeinhin 
als „Baukultur“ bezeichnen, grün-
det auf dieser Qualität im Hinblick 
auf städtebauliche und architekto-
nische Gestaltung, Funktionalität 
und Wirtschaftlichkeit. Können wir 
das Niveau professioneller Wettbe-
werbe auch in Verfahren halten, die 
den Zuschlag verkürzt auf Arbeits-
proben und Preisangebote erteilen?

Im Wettbewerbsstandard Architek-
tur argumentieren wir für den Ge-
staltungswettbewerb nach strikten 
Qualitätskriterien. Die Funktion des 
Wettbewerbs liegt in der Feststellung 
der besten Planungslösung.1 Planungs-
teams, die an Architekturwettbewer-
ben teilnehmen, tragen mit großem 
Aufwand dazu bei, dass unsere Städte 
und Gemeinden weiterhin eine hoch-
wertige Infrastruktur bereitstellen 
können, vor allem in Gestalt von Bil-
dungsbauten, Feuerwehrhäusern, kom-
munalen Einrichtungen usw. Öffentli-
che Institutionen von Bund, Ländern 
und Gemeinden wären nicht zuletzt 
aufgrund des demokratischen Prin-
zips von Architekturwettbewerben, in 
denen von unabhängigen Fachleuten 
in einem transparenten und inhaltlich 
bestimmten Prozess Entscheidungen 
im Sinne des Gemeinwohls getroffen 
werden, zur prinzipiellen Anwendung 
von offenen Wettbewerben bei der Ver-
gabe öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge aufgefordert.

Der Wettbewerb in der Diktion 
qualitativer Argumentation ist nicht zu 
verwechseln mit der ruinösen Konkur-
renz, die als Vorstellung von Effizienz-
steigerung und Kostensenkung dem 
landläufig praktizierten Beschaffungs-
wesen zugrunde liegt. Ein Wettbewerb, 
in dem nur nach Größen und nicht 
nach Qualitäten gefragt wird, vollzieht 
das, was Hartmut Rosa als Übergang 
von situativ angemessenem Handeln 
zu konstellativem Vollzug (von Vor-
schriften) beschreibt, in dem Augen-
maß, Fingerspitzengefühl und nicht 
zuletzt Urteilskraft, Selbstwirksam-
keit, Verantwortung und Sinn verloren 
gehen.2 Die Konjunktur von Verhand-
lungsverfahren im Sektor öffentlicher 
Planungsaufträge ist in diesem Kontext 
überregulierter Entscheidungsprozesse 
einzuordnen. In diesem angstgetriebe-
nen System darf nichts falsch gemacht 
werden. Und daher stützt man sich nur 
zu gerne auf Formulare, Nachweise, 
Zertifikate und Kennzahlen – auch 
dann, wenn man nicht in der Lage 
ist, sie fachlich exakt zu prüfen bzw. 
ihren Wert für die ausgelobte Leistung 
adäquat einzuordnen.

Die Grundlage für diese fatale 
Entwicklung, die sich seit rund zwei 
Jahrzehnten abzeichnet, liegt in einem 
Vergabegesetz, das geistig-schöp-
ferischen Leistungen keine Aufmerk-
samkeit schenkt. Der einschlägigen 
Gesetzgebung fehlt schlicht die Vor-
stellung von Qualität und sie hantiert 
mit inadäquaten Kriterien. Die man-
gelnde Wertschätzung den Planenden 
gegenüber ist nur ein atmosphärischer 
Nebeneffekt. Entscheidender sind die 
dem Beschaffungswesen inhärente In-
kompetenz sowie der Verlust an Kultur 
und Integrität, die Kosten und die 
Schuldenlast, die daraus resultieren.

In Analogie zum Begriff des „Bull-
shit-Jobs“ des Kulturanthropologen 
David Graeber3 könnten wir von Bull-
shit-Kriterien sprechen, wenn komple-
xe Gestaltungsfragen auf Umsatznach-
weise, Versicherungspolizzen und die 
Anzahl von Steckdosen und Arbeitsjah-
ren reduziert werden, die in Formula-
ren zur Bewerbung um einen Auftrag 
penibel einzutragen sind. Wenn wir 
erwarten, dass hier ein Wettbewerbs-
prinzip zur Steigerung von Effizienz 
und Qualität vorherrscht, werden wir 
enttäuscht. In den Kriterien von auf 
Eignung und Preis fokussierten Zu-
schlagsverfahren werden Qualität und 
Effizienz, Objektivität und Relevanz 
nur vorgetäuscht. „So kommt es, dass 
ausgerechnet in einer Gesellschaft, in 
der Effizienz den Rang eines Leitwerts 
angenommen hat, eine bestimmte 
Form der Vergeudung überhandnimmt. 
Im Windschatten des Effizienzimpera-
tivs kommt es zu einer wahren Flut von 
Strategiepapieren, ‚Vision Statements‘, 
Leistungsvorgaben, Anträgen, Evalua-
tionen, Gutachten und Rechenschafts-
berichten. […] Wir haben es mehr und 
mehr mit einer Bürokratie zu tun, die 
anschwillt, weil man ‚Wettbewerb‘ 
spielt.“4 

Verfahrensorganisatoren finden sich 
in der Rolle von „Kästchenankreuzern“ 
und „Flickschustern“5 wieder, deren 
„Täuschungsarbeit“6 darin besteht, 
Qualität mit der Benotung von Referen-
zen und Arbeitsproben zu simulieren. 
Es fehlt die Tiefe der Ausarbeitung, 
die intellektuelle Redlichkeit sowie 
auch die Vergleichbarkeit mit anderen 
Beiträgen, um Qualität selektieren und 
beurteilen zu können. Die Handlungs-
qualität, die sich aus der Kompetenz 
von Architekturschaffenden herleitet, 
wandelt sich so zur Macht der Admi-
nistratoren und Juristen. Sie können 
sich nicht mit den relevanten Fragen 
befassen: Wie soll das Gebäude ausse-
hen, wie passt es in den Ort, wie wird es 
funktionieren? Sie halten einen büro-
kratischen Apparat aufrecht, der nur 
dafür eingerichtet ist, pseudoobjektive 
Entscheidungsprozesse darzustellen.

Wie simulativ die Beschaffungsbü-
rokratie funktioniert, zeigt sich nicht 
zuletzt im Umgang mit wirtschaft-
lichen Parametern. Dass jedwedes 
Urteilsvermögen, jedweder kulturelle 
und inhaltliche Anspruch fallen ge-
lassen wird, geht in der Regel einher 
mit dem Mythos von Kosteneffizienz 
und der auch im Vergabegesetz fest-
geschriebenen Notwendigkeit, das 
wirtschaftlich günstigste Angebot zu 
wählen. Tatsächlich fehlt es den Ad-
ministratoren von Verhandlungsver-
fahren an Kompetenz und Kapazität, 
diese Parameter auch nur zu prüfen. 
Geschweige denn, dass tatsächliche 
Kosten sinnstiftend in den Vergabepro-
zess integriert werden könnten. Wäre 
dem nämlich so, würden Entscheidun-
gen im Planungs- und Baubereich auf 
Basis von geschätzten Lebenszyklus-
kosten fallen. Die qualitätsorientierte 
Auswahl eines durchgearbeiteten 
Entwurfskonzepts würde eindeutige 
wirtschaftliche Vorteile zeigen,7 die im 
Gegensatz zu skizzenhaften Arbeits-
proben auch beziffert werden könnten. 
So aber dürfen kommende Generatio-
nen die Rechnungen für die Armselig-
keit, Unbedarftheit und Inkompetenz 
gegenwärtiger Entscheidungsträger 
begleichen.

Etwa 94 % der Architekturbüros 
in Österreich haben im Durchschnitt 
einen Jahresumsatz von ca. 200.000 
Euro.8 Verfahren, die als Eignungs-
kriterium einen Umsatznachweis von 
einer Million Euro festschreiben – und 
das ist eher die Regel als die Ausnah-
me –, schließen somit annähernd die 
gesamte österreichische Architekten-
schaft aus dem öffentlichen Vergabe-
wesen aus. Als Ausweg aus diesem 
Dilemma wird zumeist die Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften vorgeschlagen. 
Nur hat niemand je genauer darüber 
nachgedacht, welche pragmatischen 
Folgen Scheinlösungen dieser Art für 
die Bauherrin haben. Ist eine quali-
tätssichernde Planung und Begleitung 
des Bauvorhabens gewährleistet, wenn 
ein Planungsteam beauftragt wird, das 
sich im Vergabeverfahren nur des Eig-
nungsnachweises wegen zu einer ARGE 
zusammengefunden hat?

Die zugesprochene Eignung funk-
tioniert generell wie das Lehen oder 
die Zunftschranke im Mittelalter. Sie 
etabliert einen neuen Feudalismus, 
dem auch die Intransparenz und 
Willkür des konkreten Vergabevollzugs 
gut entspricht, der aber demokratische 
Prinzipien und baukulturelle Werte 
vollkommen außen vor lässt. Es stimmt 
nachdenklich, dass das Eignungsre-
gime sich zulasten kreativer Freiheiten 
so sehr in den Vordergrund drängt. 
Und es gibt auch zu denken, wer dieses 
Regime gegen jede Vernunft und Ver-
antwortung durchsetzt. Wir sollten 
verstehen und benennen, wer diesem 
dysfunktionalen Prinzip zuarbeitet 
und Nutzen aus der Vermeidung von 
Qualität im öffentlichen Vergabewesen 
zieht.   
—
Nikolaus Hellmayr
—

—
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